
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.
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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.09.1994

Norm

EO §62

EO §65

EO §66

Geo §50

Geo §131 Z3

Geo §448 Abs4

Rechtssatz

Bewilligt das Exekutionsgericht, das gleichzeitig Buchgericht ist, die zwangsweise Pfandrechtsvormerkung, so handelt

es sich bei der gemäß § 131 Z 3 Geo notwendigen Weisung der Übergabe an den Grundbuchsführer zum Vollzug um

keinen mit Rekurs anfechtbaren Beschluß.
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